
 

 

 
 

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 
 

BWF Poland Sp. z o.o. 
(nachfolgend AVB genannt) 

 
 
 
 
 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Die nachfolgenden 
Bestimmungen gelten, soweit 
nicht ausdrücklich etwas 
anderes mittels der 
schriftlichen Vereinbarung 
zwischen den Parteien 
geregelt ist. 

2. Der Kaufvertrag zwischen 
dem Verkäufer und dem 
Käufer kann zu Bedingungen 
abgeschlossen werden, die 
von den Bestimmungen dieser 
Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen 
abweichen, sofern die 
Parteien dies vereinbart 
haben.  

3. Im Falle von Widersprüchen 
zwischen den Bestimmungen 
des abgeschlossenen 
Vertrages und den AVB haben 
die Bestimmungen des 
Vertrages Vorrang.  

4. Der Kaufvertrag 
(Lieferungsvertrag) wird in 
Mysłowice abgeschlossen. 

5. Im Sinne dieser 
Bestimmungen bedeutet das 
Wort Verkäufer BWF Poland 
Sp. z o.o,  

6. Käufer im Sinne der AVB ist 
eine natürliche Person, eine 
juristische Person, eine 
Personengesellschaft oder 
eine andere nichtjuristische, 
aber zur Ausübung von 
Rechten und Pflichten fähige 
Person, die mit dem Verkäufer 
einen Vertrag abgeschlossen 
hat. Im Sinne des Rechts des 
Öffentlichen Vergabewesens 
bedeutet Käufer auch 
Auftraggeber. 
 

 
Ausführung des Vertrags 

1. Im Rahmen der Ausführung 
des Vertrags verpflichtet sich 
der Verkäufer, das Eigentum 
an der Ware auf den Käufer 
zu übertragen und die Ware 
zu übergeben, während sich 
der Käufer verpflichtet, die 
Ware abzunehmen und dem 
Verkäufer den vollen 
Verkaufspreis zu bezahlen. 

2. Die Übergabe der Ware erfolgt 
am Sitz des Verkäufers oder 
an einem anderen von den 
Parteien (Käufer und 
Verkäufer) einvernehmlich 
festgelegten Ort. Der Käufer 
ist verpflichtet, die Ware bei 
Erhalt zu prüfen. 

3. Mit dem Tag der Übergabe 
der Ware, die insbesondere 
durch ein Warenausgangs-
Dokument, einen Lieferschein 
oder ein Abnahmeprotokoll 
bestätigt wird, geht das mit 
einem zufälligen Verlust der 

verkauften Sache 
einhergehende Risiko auf den 
Käufer über.  

4. Falls der Käufer zur 
Ausführung der Bestellung 
verpflichtet ist, dem Verkäufer 
einen Fragebogen mit 
technischen Bedingungen 
(Spezifikation, Abgas-, 
Gasbestandteile) zu 
übermitteln, wird davon 
ausgegangen, dass das oben 
genannte Dokument ein 
untrennbarer Bestandteil des 
Vertrags ist. Die Annahme des 
Fragebogens und anderer, 
über diese AVB 
hinausgehende oder von 
ihnen abweichende 
Vertragsbedingungen müssen 
vom Verkäufer schriftlich (in 
der Auftragsbestätigung) 
akzeptiert werden. In 
Ermangelung einer 
ausdrücklichen Zustimmung 
zu von diesen AVB 
abweichenden Bedingungen 
sind diese AVB maßgebend. 
Wenn der Käufer die Felder 
des Fragebogens nicht ausfüllt 
(wenn die erforderlichen 
Daten bezüglich der Abgas- 
und Gasbestandteile fehlen), 
wird angenommen, dass diese 
Bestandteile nicht vorhanden 
sind. Das bedeutet, dass der 
Verkäufer nicht für 
Produktschäden 
verantwortlich ist, die durch 
diese nicht angegebenem 
Bestandteile verursacht 
werden, und nicht im Rahmen 
der Gewährleistung und/oder 
Garantie haftet. 

5. Nimmt der Käufer die Ware 
nicht ganz oder teilweise 
innerhalb der in der 
Auftragsbestätigung 
genannten Frist ab oder 
verweigert er ohne Angabe 
von Gründen die Abnahme 
der bestellten Ware, ist der 
Verkäufer berechtigt, den 
Käufer mit den Kosten der 
Warenlagerung zu belasten, 
ohne dass dies einer 
gesonderten Aufforderung 
bedarf. Der Verkäufer ist 
berechtigt, nach Ablauf von 6 
Monaten ab dem 
Abnahmetermin die Ware zu 
entsorgen und dem Käufer die 
Kosten der Entsorgung und 
den Gegenwert der entsorgten 
Ware in Rechnung zu stellen. 

 
 

Fristen 

1. Die vorgesehene Frist für die 
Ausführung des 
Auftragsgegenstandes wird in 
der Auftragsbestätigung oder 

in einer schriftlichen 
Vereinbarung festgelegt. 

2. Stellt der Verkäufer fest, dass 
die bei der Auftragsannahme 
angegebenen (Liefer-)Fristen 
nicht eingehalten werden 
können, ist der Verkäufer 
verpflichtet, den Käufer 
unverzüglich darüber in 
Kenntnis zu setzen. 
 

3. Der Verkäufer haftet nicht für 
eine die Ausführung des 
Vertrags in der angegebenen 
Frist ausschließende 
Verzögerung, die durch 
Gründe verursacht wird, die 
außerhalb des 
Einflussbereichs des 
Verkäufers liegen, 
insbesondere durch den 
Eintritt höherer Gewalt, 
Streiks, Lockdowns, 
Blockaden der Straßen oder 
Staatsgrenzen, terroristische 
Anschläge oder andere 
Gründe, die aus behördlichen 
Beschränkungen des ganzen 
Landes oder eines Teils davon 
resultieren. 

4. Überschreitet der Verkäufer 
die sich aus der 
Auftragsbestätigung 
ergebenden Lieferfrist um 
mehr als 60 Kalendertage, so 
ist der Käufer zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt, sofern 
die Parteien nicht vor Ablauf 
dieser Frist etwas anderes 
vereinbaren. 
 

Vertragliche vereinbarte 
Vergütung (Preis) 

1. Die vom Verkäufer genannten 
Preise sind Nettopreise, zu 
denen die gesetzliche 
Mehrwertsteuer hinzuzählen 
ist. 

2. Der von den Parteien 
vereinbarte Verkaufspreis kann nur 
im Falle einer außerordentlichen 
Preisänderung durch den 
Materiallieferanten oder infolge von 
Ereignissen, auf die der Verkäufer 
keinen Einfluss hat, insbesondere 
Änderungen des Wechselkurses, 
der Zölle, Steuern und anderer 
Variablen, geändert werden.  
3. Die Parteien sind sich darüber 
einig, dass eine notwendige und 
hinreichende Bedingung für die 
Durchführung einer Preisänderung 
darin besteht, dass der Käufer 
über die Preisänderung informiert 
wird und innerhalb von 3 
Werktagen nach Erhalt der 
Mitteilung keinen Einspruch erhebt. 
Ein etwaiger Widerspruch des 
Käufers entspricht dem Rücktritt 
von der Bestellung. 
4. Soweit die Parteien nichts 

anderes vereinbart haben, 
sind in der vertraglich 

vereinbarten Vergütung 
(Preis) folgende Kosten nicht 
enthalten: 
 Transport 
 Transportversicherung 

5. Falls: 
a) der Käufer mit der Zahlung 
des Preises für den gelieferten 
Teil der verkauften Ware in 
Verzug gerät, 
 b) es aufgrund der 
wirtschaftlichen Lage des 
Käufers zweifelhaft ist, ob die 
Zahlung des Preises für den 
später zu liefernden Teil der 
Ware fristgerecht erfolgen 
wird, kann der Verkäufer die 
Lieferung weiterer Teile der 
verkauften Gegenstände unter 
Festlegung einer 
siebentägigen Frist zur 
Sicherstellung der Zahlung an 
den Käufer aussetzen, und 
nach dem unwirksamen 
Ablauf der gesetzten Frist 
kann der Verkäufer in 
beliebigem Umfang vom 
Vertrag zurücktreten. 

6. Sofern die Parteien nichts 
anderes vereinbart haben, 
sind die aus den Rechnungen 
fälligen Beträge vom Käufer 
per Überweisung auf das 
Konto des Verkäufers 
innerhalb von 14 Tagen nach 
Erhalt der Rechnung zu 
zahlen. 

7. Bis zur Zahlung des Preises 
für die Ware geht das 
Eigentum an derselben nicht 
auf den Käufer über. 

8. In den Beziehungen zwischen 
Unternehmern hat der 
Verkäufer ab dem Zeitpunkt 
des Erwerbs des Rechts auf 
gesetzliche Verzugszinsen im 
Geschäftsverkehr gegenüber 
dem Käufer (Schuldner) 
Anspruch auf den Gegenwert 
von 40 EUR, umgerechnet in 
PLN gemäß dem von der 
Polnischen Nationalbank am 
letzten Werktag des Monats, 
der dem Monat vorausgeht, in 
dem die Geldleistung fällig 
wurde, bekannt gegebenen 
durchschnittlichen 
Wechselkurs des Euro, der 
eine Entschädigung für die 
Kosten der 
Forderungseintreibung 
darstellt.  

Beschaffenheitsgarantie, 
Reklamationen 

 

1. Der Verkäufer sichert dem 
Käufer zu, dass die gelieferte 
Ware frei von Sach- und 
Rechtsmängeln ist, 
einschließlich etwaiger 
Ansprüche Dritter.  



 

 

2. Im Falle der Gewährung einer 
Beschaffenheitsgarantie durch 
den Verkäufer schließen die 
Parteien seine Haftung aus 
Gewährleistungsgründen aus.  

3. Hat der Verkäufer eine 
Beschaffenheitsgarantie 
gewährt, so sind die 
Garantiebedingungen in einer 
gesonderten Urkunde – der 
Garantieurkunde – zu regeln, 
die einen untrennbaren 
Bestandteil des Vertrages 
bildet (Schriftform unter 
Androhung der Nichtigkeit 
erforderlich). In diesem Fall 
haben die individuell 
vereinbarten 
Garantiebedingungen Vorrang 
vor den AVB.   

4. Bei fehlender Garantie ist die 
Gewährleistungshaftung des 
Verkäufers auf den 
tatsächlichen Schaden und 
auf die Höhe der vertraglich 
vereinbarten Vergütung 
beschränkt und es gelten die 
Bestimmungen dieser AVB 
unter Ausschluss der 
Bestimmungen des polnischen 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 

5. Gewährleistungsfrist – 3 
Monate ab dem Datum der 
Lieferung der Ware gemäß 
diesen AVB. 

6. Werden bei der Abnahme 
oder während der 
Gewährleistungsfrist nicht 
behebbare Mängel 
festgestellt, kann der Käufer:  
 die erneute Ausführung 

des mangelhaften Teils 
des 
Vertragsgegenstandes 
verlangen, oder 

 Ersatz des tatsächlichen 
Schadens bis zur Höhe 
der vertraglich 
vereinbarten Vergütung 
verlangen. 

Die vorgenannten Ansprüche 
schließen sich gegenseitig aus 
und dürfen nur einmal geltend 
gemacht werden. 

7. Werden bei der Abnahme 
oder während der 
Gewährleistungsfrist 
behebbare Mängel 
festgestellt, so kann der 
Käufer: 
 die Beseitigung von 

Mängeln innerhalb der mit 
dem Verkäufer 
vereinbarten Frist 
verlangen, oder 

 eine Minderung der 
Vergütung für diesen 
Gegenstand im Verhältnis 
zum entgangenen 
Gebrauchswert 
verlangen. 

8. Der Käufer ist verpflichtet, 
dem Verkäufer die 
Entdeckung eines Mangels 
unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von 3 Tagen 
ab dem Zeitpunkt der 
Entdeckung, schriftlich 
mitzuteilen, unter Androhung 
der Nichtigkeit seiner 
Ansprüche. 

9. Der Verkäufer haftet nicht für 
Mängel, die durch 
Verschulden des Käufers 
entstanden sind – d.h. 
Mängel, die durch 

Beschädigung oder 
Zerstörung durch den Käufer, 
unsachgemäße Lagerung der 
Ware, unsachgemäße 
Wartung, missbräuchliche 
Verwendung, unsachgemäße 
Montage oder Anwendung, 
nicht autorisierte Reparaturen 
und sonstige, entstanden sind.  

Sonstige Bestimmungen 
 
1. Die Parteien erklären 
übereinstimmend, dass in 
Angelegenheiten, die in diesen 
AVB nicht geregelt sind, bezüglich 
des Vertrags die Bestimmungen 
des polnischen Rechts unter 
Ausschluss der Bestimmungen des 
Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf vom 11. 
April 1980 Anwendung finden.  
2. Alle Streitigkeiten, die sich aus 
den Bestimmungen des Vertrags, 
einschließlich der AVB, ergeben, 
werden von den Parteien einem 
dem nach Sitz des Verkäufers 
zuständigen Gerichtsstand 
entsprechenden ordentlichen 
Gericht zur Entscheidung 
vorgelegt. Die AVB gelten ab dem 
Datum ihrer Zustellung an den 
Käufer durch den Verkäufer bis 
zum Datum ihrer Ersetzung durch 
andere, vom Auftraggeber 
bestimmte allgemeine Liefer-, 
Verkaufs- oder 
Dienstleistungsbedingungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


